
Viel Neues 
aus Luxemburg, 
Berlin und Erfurt 

Einladung zum Arbeits(Rechts)Frühstück

in

München am 27.03.2019  

Berlin am 28.03.2019  

Düsseldorf am 02.04.2019  

Frankfurt a.M. am 04.04.2019 



KLIEMT. Arbeitsrecht Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB 
DÜSSELDORF | BERLIN | FRANKFURT AM MAIN  | MÜNCHEN | HAMBURG

Neues zur Arbeitszeit an allen Fronten: Wir bringen Sie zu jüngsten Entscheidungen auf den aktuel-

len Stand und informieren über Diskussionsstände, die der Arbeitsrechtler/Personaler kennen sollte. 

Wie immer wollen wir vor allem die Auswirkungen auf die betriebliche Praxis in den Vordergrund 

stellen. Ihre Fragen und Hinweise sind sehr willkommen! Die Themen im Einzelnen:

■   Brückenteilzeit 

Im Dezember 2018 trat die Brückenteilzeit in Kraft. Was genau gilt jetzt und wie verhält sich das 

zu bereits bestehenden (tariflichen und anderen) Teilzeitmodellen? 

■  Das Ende der Vertrauensarbeitszeit? 

Die Schlussanträge des Generalanwaltes beim EuGH vom 31.01.2019 lassen befürchten, dass die 

Vertrauensarbeitszeit in bisher bekannter Form bald Geschichte sein wird – kommt die Pflicht zur 

technischen Erfassung von Kommt-und Geht-Zeiten?

■  Vergütung von Reisezeiten im In- und Ausland 

Die Vergütung von Reisezeiten bei Auslandsentsendungen beschäftigt seit dem Urteil des BAG 

vom 17.10.2018 die Praxis. Was genau wurde entschieden und gilt dies auch für Inlandsdienstrei-

sen?

■  Mehrarbeitszuschläge bei Teilzeitarbeit 

Nochmal das BAG: Müssen Zuschläge für Mehrarbeit ab der ersten Stunde auch für Mehrarbeit 

von Teilzeitarbeitnehmern geleistet werden?

■  Muss Resturlaub „zwangsweise“ zugewiesen werden? 

Der EuGH hat im November 2018 (erneut) in das deutsche Urlaubsrecht eingegriffen; das BAG ist 

ihm am 19.02.2019 gefolgt – muss der Arbeitgeber jetzt Urlaub vor dem Jahresende „zuweisen“ 

und wenn ja, wie?

■  Sachgrundlose Befristungen bei Vorbeschäftigung? 

Ganz nebenbei, aber nicht unerwartet hat das BAG am 23.01.2019 schließlich auch seine umstrit-

tene Rechtsprechung zur sachgrundlosen Befristung aufgegeben und berücksichtigt Vorbeschäfti-

gungen wieder streng.

Viel Neues aus Luxemburg, Berlin und Erfurt
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Agenda

ab 8:30 Uhr Gemeinsames Frühstück

9:00 Uhr  Vortrag: „Viel Neues aus Luxemburg, Berlin und Erfurt“

   ■ Brückenteilzeit

   ■ Das Ende der Vertrauensarbeitszeit? 

   ■ Vergütung von Reisezeiten im In- und Ausland

   ■ Mehrarbeitszuschläge bei Teilzeitarbeit

   ■ Muss Resturlaub „zwangsweise“ zugewiesen werden?

   ■ Sachgrundlose Befristungen bei Vorbeschäftigung?

anschließend  Diskussionsrunde

10:30 Uhr  Ende der Veranstaltung

Viel Neues aus Luxemburg, Berlin und Erfurt
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München, 27. März 2019

KLIEMT.Arbeitsrecht

Ottostraße 17

80333 München

Referentin:

Katja Giese, Counsel,  

Fachanwältin für Arbeitsrecht

Berlin, 28. März 2019

KLIEMT.Arbeitsrecht

Monbijouplatz 10 A

10178 Berlin

Referentin: 

Doris Kilg, Partnerin,  

Fachanwältin für Arbeitsrecht

Frankfurt, 4. April 2019

KLIEMT.Arbeitsrecht

Thurn-und-Taxis-Platz 6

60313 Frankfurt am Main

Referent: 

Dr. Till Hoffmann-Remy, Partner, 

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Düsseldorf, 2. April 2019

KLIEMT.Arbeitsrecht

Speditionstraße 21

40221 Düsseldorf

Referent: 

Dr. Thomas Gerdom, Counsel, 

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Veranstaltungsorte und Referenten
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